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RS OGH 1953/6/5 2Ob372/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1953

Norm

ABGB §1091 A1

Rechtssatz

War der Vertragswille darauf gerichtet, den gesamten Geschäftsbetrieb einschließlich Inventar und Kundenstock in

Bestand zu geben bzw zu nehmen, wobei insbesondere auch eine Betriebsp6icht beiderseits stillschweigend

vorausgesetzt war, liegt eine Unternehmenspacht vor.
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